
Stadt Dübendorf 
Beschluss des Gemeinderates 

Sitzung vom 6. Mai 2024 

Ki nderbetreu u ngsverord n ung 
Postulat Angelika Murer Mikolasek und 17 Mitunterzeichnende "Elternbeiträge an die familien 
ergänzende Kinderbetreuung" 
GR Geschäft Nr. 30/2023 

Der Gemeinderat beschliesst 

1. Die Kinderbetreuungsverordnung (KiBeVo) wird unter Berücksichtigung der im nachfolgen 
den Verordnungstext markierten Änderungen gutgeheissen. 

2. Das Postulat von Angelika Murer Mikolasek und 17 Mitunterzeichnende «Elternbeiträge an die 
Familienergänzende Kinderbetreuung» wird abgeschrieben. 

3. Für die Vorbereitung der Umsetzung der KiBeVO werden gemäss den Erwägungen für das 
Jahr 2024 einmalige Kosten von Fr. 70'000 genehmigt. 

4. Für die Unterstützung von Betreuungsverhältnissen in Kindertagesstätten werden ab dem ers 
ten Betriebsjahr die vom Gemeinderat mit Beschluss vom 5. Dezember 2016 bewilligten Mittel 
von maximal Fr. 550'000.00 eingesetzt. 

5. Die Unterstützung von Betreuungsverhältnissen bei den Tagesfamilien wird neu nach dem Mo 
dell der Subjektfinanzierung und im Rahmen der bisherigen bewilligten Kredite festgelegt. Für 
das erste volle Betriebsjahr steht damit ein maximaler Kredit von Fr. 350'000.00 zur Verfügung. 

6. Die Unterstützung der Tagesstrukturen bleibt unverändert im Rahmen des Beschlusses der 
Volksabstimmung vom 29. November 2020. 

7. Das bisherige vom Gemeinderat festgelegte Elternbeitragsreglement (Beschluss Nr. 128 vom 
5. Dezember 2016) wird mit der Inkraftsetzung der Kinderbetreuungsverordnung ausser Kraft 
gesetzt. 

8. Der Stadtrat bestimmt die Inkraftsetzung der Verordnung und wird mit dem Vollzug beauftragt. 

9. Der Stadtrat wird mit dem Erlass und der Umsetzung des Elternbeitragsreglements Tarifregle 
ments beauftragt. 

Kinderbetreuungsverordnung der Stadt Dübendorf (durch den Gemeinderat gegenüber der Fas 
sung vom Stadtrat vorgenommene Änderungen sind blau markiert und einzelne Textpassagen wur 
den ersatzlos gestrichen) 

Verordnung 

1. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Zielsetzung, Grundsätze 
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1 Die Stadt Dübendorf sorgt für ein vielfältiges und bedarfsgerechtes Angebot an fami 
lienergänzender Kinderbetreuung, das sowohl den Bedürfnissen der Kinder und der El 
tern gerecht wird als auch den Interessen des Gemeinwohls dient. 
2 Die schul- und familienergänzende Betreuung in Kindertagesstätten für Kinder im Alter 
von 3 Monaten bis zum Ende der Primarschule bezweckt die emotionale, kognitive, 
sprachliche und soziale Förderung der Kinder im vorschulischen und schulischen Be 
reich und die Unterstützung und Entlastung der Eltern in Erziehung und Betreuung sowie 
zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
3 Die Stadt Dübendorf beteiligt sich an der Finanzierung von Betreuungsverhältnissen in 
Kindertagesstätten (Kinderkrippen, Tagesstrukturen und Tagesfamilien), die den Stand 
ort Dübendorf haben, durch einen kommunalen Beitrag, welcher die Elternbeiträge für 
die vorschul- und schulpflichtigen Kinder bis zum Ende der Primarschule bis zur Höhe 
der festgelegten Betreuungskosten ergänzt (Subjektfinanzierung). 
4 Reicht die Nachfrage nach Betreuungsplätzen am Standort Dübendorf nicht aus, kann 
der Stadtrat eine standortunabhängige Mitfinanzierung von Betreuungsverhältnissen 
festlegen. 
6 Im Rahmen dieser Verordnung sind Betreuungsangebote wie Spielgruppen, Kinderhü 
tedienste oder Krabbelgruppen sowie die Betreuung bei Verwandten, Babysitting und die 
Betreuung durch Nanny von der Mitfinanzierung ausgeschlossen. 
7 Eltern, die ihre Kinder in eine Privatschule schicken, haben ebenfalls keinen Anspruch 
auf Unterstützungsleistungen für die schulergänzende Betreuung der Privatschule. 

Art. 2 Planung 

Der Stadtrat sorgt für ein bedarfsgerechtes Angebot der schul- und familienergänzenden 
Tagesbetreuung von Kindern. Die Gemeinde kann private Trägerschaften mit Betreu 
ungsangeboten auf Gemeindegebiet unterstützen, um ein Grundangebot für die Düben 
dorfer Bevölkerung sicherzustellen. Die Zusammenarbeit wird in einer Vereinbarung ge 
regelt 

Art. 3 Anwendungsbereich 
1 Diese Verordnung findet Anwendung auf alle mit kommunalen Beiträgen unterstützten 
schul- und familienergänzenden Betreuungsplätze, welche im Besitz einer Betriebsbewil 
ligung gemäss den gesetzlichen Rahmenbedingungen des Kantons Zürich sind. Der 
Stadtrat kann bei Bedarf den Kreis der Kindertagesstätten, in denen Be 
treuungsverhältnisse mitfinanziert werden, einschränken. 
2 Bei der Betreuung in Tagesfamilien werden nur Betreuungsverhältnisse subventioniert, 
bei denen die Tagesfamilie einer Tagesfamilienorganisation angeschlossen sind oder 
von der Sozialkommission beaufsichtigt werden. Der Stadtrat kann die Subventionierung 
bei ungeeigneten Betreuungsplätzen ablehnen. 
3 Der Stadtrat kann mit andern Gemeinden Vereinbarungen über die Anwendbarkeit die 
ser Verordnung auf Betreuungsverhältnisse in Kindertagesstätten treffen. 

II. 

Art. 4 

Beitragsberechnung 

Beitragssatz 

Der kommunale Beitrao für einen Betreuunqstao entspricht der Differenz zwischen dem 
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marktüblichen Referenzwert und dem Etternbeitrao. 
Art. 5 Referenzwerte Kinderkrippen und Tagesstrukturen 

1 Der marktübliche Referenzwert für die möglichen Betreuungsmodule in den Kinderkrip- 
pen und Tagesstrukturen werden unter Berücksichtigung der kantonalen Rechtsgrundla- 
gen vom Stadtrat im Elternbeitragsreglement Tarifreglement festgelegt. 
2 Der marktübliche Referenzwert entspricht grundsätzlich dem maximalen Elternbeitrag. 
3 Der kommunale Beitrag für einen Betreuungstag entspricht der Differenz zwischen dem 
marktüblichen Referenzwert und dem Elternbeitrag. 
4 Die Referenzwerte werden vom Stadtrat im Elternbeitragsreglements Tarifreglement 
festgelegt. 
5 Die Schulpflege muss unter Wahrung ihrer Kompetenz gemäss Art. 34 der Gemeinde- 
ordnung den Erlass, die Änderungen und die Aufhebung von Bestimmung des Elternbei 
tragsreglements Tarifreglements, die die Tagesstrukturen betreffen, genehmigen. 

Art. 6 Referenzwert Tagesfamilienbetreuung 
1 Der marktübliche Referenzwert bei der Tagesfamilienbetreuung wird auf der Basis der 
Stundenbetreuung festgelegt. Sie berücksichtigen die Personalkosten für die Betreuung, 
die Kosten für die Vermittlerinnen (Akquisition, Begleitung und Betreuung der Tagesei- 
tern), die Kosten der Administration sowie die Kosten der Geschäftsführung der Tages- 
fam il ienorgan isation. 
2 Die Referenzwerte werden vom Stadtrat im Elternbeitragsreglement Tarifreglement 
festgelegt. 

Art. 7 Gewichtung der Betreuungstage 
1 Für die Ermittlung der Betreuungstage werden die Betreuungsplätze in den Kinderkrip- 
pen, Tagesstrukturen und bei der Tagesfamilienbetreuung nach Massgabe des Betreu- 
ungsaufwandes der Altersgruppen gemäss den kantonalen Rechtsgrundlagen gewichtet. 
Der Stadtrat legt die Gewichtungsfaktoren im Elternbeitragsreglement Tarifreglement 
fest. 
2 Die Summe der gewichteten Betreuungsplätze multipliziert mit 252 ergibt die maximal 
möglichen Betreuungstage jeder Kindertagesstätte. 

III. Elternbeiträge 

Art. 8 Elternbeitragsreglement, 'Nirtschaftliche Leistungsfähigkeit Tarifreglement 
1 Der Stadtrat erlässt ein Elternbeitragsreglement (EBR) Tarifreglement, welches für in 
Dübendorf wohnhafte und steuerpflichtige Eltern einkommensabhängige Beiträge auf 
der Basis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit vorsieht und für alle Betreuungsverhält- 
nisse der schul- und familienergänzenden Betreuung verbindlich ist, welche von der 
Stadt subventioniert werden.' 
2 blie wirtsslciaftlislcie beisttJngsfälciigkeit wirEl mit felgenElen Kemßenenten festgelegt: 
atetJerbares Einkemmen 21:Jzüglisl:1 eines Anteils Eies stetJerbaren Vermögens 21:Jzüglisl:1 
EinkatJfsbeiträge in Elie 2. aätJle (BVG) 21:JzüglisA biegensst::iaftstJntert::ialt 1.ierminElert 1:Jm 
Elen PatJSGAalabztJg. blie J;amiliengrösse wirEl bei Eier ErmittltJng Eier wirtsslciaftlist::ien 
beisttJngsfät::iigkeit angemessen berüsksislcitigt. 
3-IJIJeist::it Elas satzbestimmenEle Einkemmen 1:JnEl Elas satzbestimmenEle Vermögen in Eier 
ate1:Jer>.ieranlag1:Jng 1.iem stetJerbaren Einkemmen bzw. vem stetJerbaren Vermögen ab, 
wirEl Elas satzbestimmenEle Einkemmen 1:JnEl Vermögen für Elie J;estlegtJng Eies Elternbei 
trages verwenElet. 
42 Im :::: -~--· ---':- -:-:! Tarifreglement leqt der Stadtrat fest, welche Vorausset- 
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zungen Eltern für eine kommunale Mitfinanzierung erfüllen müssen. Für Kinder im Vor- 
schulalter müssen die Eltern den Nachweis einer Arbeitstätigkeit vorweisen, sofern keine 
Soziale Indikation vorliegt. Der Stadtrat legt im Elternbeitragsreglement fest, was einer 
Arbeitstätigkeit gleichgestellt ist und welche Kriterien für die Soziale Indikation gelten. 
53 Der Stadtrat legt im Elternbeitragsreglement Tarifreglement fest, wie die effektive An- 
spruchsberechtigung bei Eltern, die beide in teilzeitlichen Pensen arbeiten, berechnet 
werden. 
84 Steuerpflichtige anderer Gemeinden entrichten für die Betreuung ihrer Kinder grund- 
sätzlich die Vollkosten. Abweichende Regelungen können dann getroffen werden, wenn 
zwischen der Stadt Dübendorf und den Wohnsitzgemeinden der Steuerpflichtigen eine 
Vereinbarung zur finanziellen Mitbeteiligung vorliegt. 
15 Das Inkasso der Elternbeiträge ist Sache der Kindertagesstätten, der Tagesstrukturen 
und der Tagesfamilienorganisationen 

Art. 9 Definition wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wird mit folgenden Komponenten festgelegt: 
Satzbestimmendes Einkommen der Staats- und Gemeindesteuern zuzüglich eines An- 
teils des satzbestimmenden Vermögens der Staats- und Gemeindesteuern zuzüglich 
Einkaufsbeiträge in die 2. Säule (BVG) (gemäss Steuergesetz des Kantons Zürich § 31 
Abs. 1 lit. d) zuzüglich Liegenschaftsunterhalt vermindert um den Pauschalabzug (ge- 
mäss Steuergesetz des Kantons Zürich§ 30 Abs. 2 - 5.) 
Die Familiengrösse wird bei der Ermittlung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ange- 
messen berücksichtigt. 

Art. 9 10 Nicht subventionierte Betreuungstage 

In der Festlegung der Elternbeiträge für von der Stadt Dübendorf nicht subventionierte 
Betreuungstage sind die Kindertagesstätten und Tagesfamilienorganisationen frei. 

IV. Verfahren 

Art.-1-O11 Vorgehen 
1 Die Erziehungsberechtigten, die Anspruch auf Unterstützungsleistungen erheben, und 
grundsätzlich die Voraussetzungen an die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erfüllen, 
reichen der Stadtverwaltung ein Gesuch ein. Die Rechnung der von der Kindertagesstät- 
te in Rechnung gestellten Betreuungskosten ist einzureichen. Die Erziehungsberechtig- 
ten müssen mit einer Vollmacht die Einwilligung geben, dass die zuständigen Stellen der 
Stadtverwaltung Einblick in das Steuerregister nehmen können. 
2 Besteht zwischen der Gemeinde und einer Kindertagesstätte oder einer Tagesfamili- 
enorganisation eine Kooperationsvereinbarung, so kann das Verfahren abweichend ge- 
regelt werden 
3 Ungerechtfertigt bezogene Beiträge werden zurückgefordert. 

Art. -t-412 Kooperationsvereinbarungen 
1 In den Kooperationsvereinbarungen werden die Modalitäten zwischen der Stadt und 
den privaten Trägerschaften festgelegt. 
2 Subventioniert werden nur die effektiv von beitragsberechtigten Kindern belegten Be- 
treuungstage (Kinderkrippe) bzw. Betreuungsmodule (Tagesstrukturen) bzw. Betreu- 
ungsstunden (Betreuung in Tagesfamilien). 
3 Die Kindertagesstätte und die Tagesfamilienorganisation haben keinen Rechtsan- 
soruch auf eine Mindestzahl bettraosberechtioter Betreuunostaoe bzw. Betreuunosstun- 
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den. 
4 Die Kooperationsvereinbarungen gelten in der Regel für vier Kalenderjahre. Sie sehen 
eine beidseitige Kündigungsfrist von 6 Monaten auf das Ende eines Kalenderjahres vor. 
5 Der Stadtrat kann bei wiederholten Verstössen oder einmalig schwerwiegenden 
Verstössen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung oder die Missachtung der ge- 
setzlichen Grundlagen eine bereits erteilte Kooperationsvereinbarung mit sofortiger Wir- 
kung widerrufen. 

Art. -1-2 13 Sistierung der Subventionen 

Entzieht die Sozialkommission oder die zuständige Instanz dem Träger die Betriebsbe- 
willigung oder legt sie Auflagen fest, so ist dies der zuständigen Stelle der Stadtverwal- 
tung unmittelbar mitzuteilen. Die Subventionen werden für allfällig mitfinanzierte Betreu- 
ungsverhältnisse sistiert. 

V. Schlussbestimmungen 

Art. 4-314 Ergänzende Bestimmungen 

Der Stadtrat kann zu dieser Verordnung wo nötig noch weitere Ausführungsbestimmun- 
gen erlassen. 

Art. -14 15 Zusammenarbeit Stadtrat/Primarschulpflege 

Der Stadtrat kann mit der Primarschulpflege Vereinbarungen treffen, damit die Tages- 
strukturen, die Kinderkrippen und die Betreuung in Tagesfamilien sowohl für Kinder im 
Vorschulalter wie auch im Schulalter koordiniert und einheitlich sind. 

Art.45 Ausserkraftsetzung bestehender Rechtsgrundlagen 

Artikel 15 wird ersatzlos gestrichen. 

i Qer Beschl1:1ss ses GeFfleinserates Nr. ~ :rn 11OFfl a. ~ 2.:wrn eetreffens seFfl eitern sei 
tra9sre9leFflent für sie 11s1:1011entionierten faFfliliener9änzensen An9eeote ser Staat Qi::i 
eensor:f» 1.-.iirs Fflit Inkrafttreten ser Kineereetre1:11:1n9s1.ierorsn1:1n9 a1:1sser Kraft 9esetzt. 
:l-Qas elterneeitra9sre9leFflent «Sch1:1ler9änzense An9eeoten von ser PriFflarsch1:1l13fle9e 
aFfl 20.~ .2GG9 erlassenen 1:1ns alle iFfl J;:ol9ensen erfassten An13ass1:1n9en wirs von ser 
Sch1:1l13fle9e QeFfläss Beschl1:1ss voFfl 20.6.2023 Fflit ser lnkraftsetz1:1n9 ser Kinsereetre1:1 
1:1n9si.1erorsn1:1n9 a1:1sser Kraft 9esetzt. 

Art. 16 Rechtsschutz 

Gegen Verfügungen der zuständigen Stelle kann nach den Bestimmungen des Verwal- 
tungsrechtspflegegesetzes Einsprache an den Stadtrat erhoben werden. 

Art. 17 1 n krafttreten 

Der Stadtrat bestimmt den Zeitpunkt des lnkrafttretens dieser Verordnung nach dem Da- 
turn der Genehmigung des Gemeinderates. 

Die vorstehende Kinderbetreuungsverordnung der Stadt Dübendorf wurde am 6. Mai 2024 vom Ge- 
meinderat festgesetzt. 
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(Festsetzung amtlich publiziert am 10. Mai 2024) 

Der Stadtrat hat die vorstehende Kinderbetreuungsverordnung der Stadt Dübendorf auf den 1. Au 
gust 2024 in Kraft gesetzt 

Namens der Stadt Dübendorf 

Gemeinderatspräsident: Patrick Schärli 
Gemeinderatssekretär Stv.: Rico Roffler 

Andre lngold 
Stadtpräsident 

Mathias Vogt 
Stadtschreiber 

Dübendorf, XX. Monat 20XX 

Gruz~t Dübendort 
Patrick Schärli 
Präsident 
~ 
Gemeinderatssekretär Stv. 

Rechtskräftig gemäss Bescheinigung des Bezirksrates Uster vom: 17. Juni 2024 
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